
Unfallaufnahme

Auf der Rückseite dieses Unfallratgebers-

befindet sich ein Unfallbericht.

Gebrauchsanweisung für den

Unfallbericht

Dieser Unfallbericht entspricht dem vom

Comite Europeen des Assurances (CEA)

geschaffenen Modell.

Für alle Autounfälle brauchbar

Wie ist der Unfallbericht auszufüllen?

Am Unfallort:

Verwenden Sie nur einen Satz für 2 beteilig-

te Fahrzeuge (2 für 3 beteiligte Fzg etc.).

Es spielt keine Rolle, wer sie liefert oder

ausfüllt.

Beachten Sie beim Ausfüllen des

Unfallberichtes folgendes:

Beziehen Sie sich bei der Antwort auf die

Fragen

a) gemäß Ziff. 8 auf Ihre Versicherungs-

dokumente (Police oder Grüne Versiche

rungskarte)

b) gemäß Ziff. 9 auf Ihren Führerschein.

Bezeichnen Sie genau den Punkt des

Zusammenstoßes (Ziff.10)

Bezeichnen Sie mit einem Kreuz jene Tat-

bestände (1-17), die am Unfallort zutreffen

(Ziff.12) und geben Sie am Schluss die Zahl

der von Ihnen bezeichneten Felder an.

Zeichnen Sie eine Unfallskizze (Ziff.13).

c) Nennen Sie Unfallzeugen, insbesondere

bei Meinungsverschiedenheiten

d) Unterschreiben Sie den Unfallbericht und

lassen Sie ihn durch den anderen Lenker

auch unterzeichnen.

Übergeben Sie Ihm ein Exemplar

(kopieren oder zweimal ausfüllen) und

behalten Sie das andere.

Notizen

Spezialfälle:

Besitzt ein anderer Unfallbeteiligter das glei-

che (vom Comite Europeen des Assurances)

genehmigte Formular in einer anderen Spra-

che, so denken Sie daran, dass die Formu-

lare gleich sind und die einzelnen Fragen

denselben Inhalt haben. Zu diesem Zwecke

sind die einzelnen Fragen nummeriert.

Das Formular dient auch für Unfälle ohne

Drittschäden, bei Kaskoversicherung z.B. bei

Sachschäden am eigenen Fahrzeug sowie

bei Schäden durch Diebstahl und Feuer.

Nach der Unfallaufnahme

� Zur Sicherung Ihrer Ansprüche können Sie

sofort ein Schadengutachten in Auftrag

geben.

� Lassen Sie sich ggf. von einem Verkehrs-

Rechtsanwalt straf- und zivilrechtlich beraten

um sich in einem evtl. Strafverfahren gegen

einen  möglichen Tatvorwurf bestmöglich zu

verteidigen bzw. eigene Schadensersatzan-

sprüche erfolgreich durchzusetzen und nicht

gerechtfertigte Ansprüche des Unfallgegners

abzuwehren.

� Melden Sie den Unfall bei unklarer Rechts-

lage oder bei Selbstverschulden schnellst-

möglich Ihrer Versicherung.
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Himbert - Mücke - Sonnhalter - Göbel
Bürogemeinschaft selbstständiger und

vereidigter Sachverständiger

66793 Saarwellingen
Schulstraße 16 

Telefon: 0 68 38 - 90 60
Fax: 0 68 38 - 90 61 23

eMail: info@hms-gutachter.de

55743 Idar-Oberstein
Im Schützenrech 22
Telefon: 0 67 84 - 98 26 03
Fax: 0 67 84 - 98 26 04

www.hms-gutachter.de

Beispiel einer Unfallskizze

Bezeichnen Sie:

1. Straßen

2. Richtung der beteiligten Fahrzeuge

3. Die Positionen im Moment des Zusammen-

stoßes

4. Straßenschilder und Fahrbahnmarkierungen

5. Straßennamen

Sie brauchen Hilfe?

Wir sind für Sie da!

- Spuren- und Beweissicherung

- Unfallrekonstruktion

- Schadengutachten

- Gebrauchtwagen-Bewertung

- Oldtimer-Bewertung

- Technische Gutachten-

- Havarie-Gutachten

- Biomechanische Gutachten

- Überprüfung von Geschwindigkeits-,

Rotlicht- und Abstandsverstößen

Rund um die Uhr für Sie da!

Telefon 0 68 38 - 90 60

Unterstützen Sie die Polizei bei der

Protokollerstellung.

Was ist jetzt zu tun?

An der Unfallstelle:

� Sichern Sie die Unfallstelle ab!

� Erste Hilfe leisten!

Notfalls Rettungsdienst anfordern.

Einheitliche Rufnummern: 112

� Verlassen Sie auf keinen den Unfallort!

� Bemühen Sie sich um Aussagen von

Unfallzeugen!

� Fotografieren Sie die Unfallszene!

� Rufen Sie einen Unfall-Sachverständigen

zur Beweissicherung an die Unfallstelle.

AUSDRUCKEN

und zu Ihren Fahrzeug-

papieren legen!

Unfallratgeber
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